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Zitat von Lehrermami

Elternzeit wäre möglich ab 2, jedoch müsste ich dafür nochmals ein halbes Jahr
warten.. ob es dann ja sofort klappt weiß man nie.

Selbst, wenn du jetzt in 1-2 Wochen "Erfolg" hast, dauert es 6 Wochen, bis du einen
Pinkelstreifen hast. Würdest du dann sofort zur Schulleitung gehen, das Stäbchen auf den
Schreibtisch legen und einen BV beantragen?
Vor Ende Juni hast du doch keine richtige offizielle Bestätigung inklusive BAD-Besuch?
Es ist doch stark davon auszugehen, dass du zum Halbjahr reduzieren kannst / Elternzeit
nehmen kannst, keine Schule hat Interesse, dich länger auszulaugen und mitten im Quartal neu
zu planen.

Als Außenstehende liest es sich ein bisschen so, als würdest du eine Schwangerschaft dafür
nutzen (wollen), die schwierigen Schrei-Nächte durchzustehen, ohne die Stunden (und deinen
Lohn) reduzieren zu wollen.
Am Ende hast du aber weiterhin ein Schreikind, schläfst nachts und nachmittags nicht, und
nach 9 Monaten hast du sogar ein weiteres Kind, das womöglich kein Schreikind ist, aber vom
Schreigeschwisterchen geweckt wird?
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